


 

 
Fakultät 3 

Architektur, Bauingenieurwesen  
und Umweltwissenschaften 

 

 

Konsolidierte Fassung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang  
Verkehrsingenieurwesen der Technischen Universität Braunschweig,  
Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften 

 
Die Konsolidierte Fassung beruht auf der hochschulöffentlichen Bekanntmachung 
1528 vom 25.09.2023 mit der ersten Änderung (hochschulöffentliche Bekanntma-
chung 1015 vom 17.11.2014), der zweiten Änderung (hochschulöffentliche Bekannt-
machung 1181 vom 14.09.2017) sowie der dritten Änderung (hochschulöffentliche Be-
kanntmachung 1263 vom 30.08.2019). 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissen-
schaften hat in seiner Sitzung am 18.07.2023 folgenden Besonderen Teil der Prü-
fungsordnung beschlossen: 
 

 
I. 
 

§ 1 
Hochschulgrad und Zeugnisse 

(1) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Technische Universität Braun-
schweig den Hochschulgrad „Master of Science" (abgekürzt: „M.Sc.") im Fach Ver-
kehrsingenieurwesen. Darüber stellt die Hochschule eine Urkunde in deutscher und 
englischer Sprache gemäß der Anlage zum Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung 
(APO) für die Bachelor-, Master, Diplom- und Magisterstudiengänge an der Techni-
schen Universität Braunschweig aus. Außerdem wird ein Zeugnis mit beigefügten Dip-
loma Supplement in deutscher und englischer Sprache gemäß dem beigefügten Mus-
ter der APO ausgestellt. in der Anlage 1 befinden sich die Angaben zum Zeugnis und 
in der Anlage 2 die Angaben zum Diploma Supplement, welche in das vorgesehene 
Muster in der APO eingetragen werden. 
 
 

§ 2 
Regelstudienzeit und Gliederung des Studiums 

(1) Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden kann, beträgt ein-
schließlich der Bearbeitungszeit für die Masterarbeit vier Semester (Regelstudienzeit).  
 
  



 
 

(2) Das Studium gliedert sich in  
1. einen erweiterten Grundlagenbereich (mind. 4 Module, 21-27 Leistungspunkte 

(LP)) 
2. einen Vertiefungsbereich (mind. 9 Module, 52-55 LP) 
3. eine Professionalisierung (8-17 LP)  
4. ein Praktikum (6 Leistungspunkte) und 
5. die Masterarbeit (24 Leistungspunkte) 

 
(3) Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums müssen insgesamt 120 Leistungs-
punkte aus den einzelnen Modulen nachgewiesen werden. Das Studium ist in Modulen 
organisiert, die den folgenden Bereichen zugeordnet sind (Anlage 4):  

Erweiterte Grundlagen 
Vertiefungsbereich 

a. Vertiefung Luftfahrt 
b. Vertiefung Kraftfahrzeugtechnik 
c. Vertiefung spurgeführter Verkehr 
d. Vertiefung Verkehrsplanung und ÖPNV 
e. Vertiefung nach eigener Wahl (auch aus anderen Fakultäten) 

 
(4) Aus den Modulen des Studiengangs gemäß Anlage 4 sind im erweiterte Grundla-
genbereich mindestens 4 Module im Umfang von 21-27 LP zu wählen. 
 
(5) Im Vertiefungsbereich müssen 2 Vertiefungen (Haupt- und Nebenvertiefung) frei 
gewählt werden. In der Hauptvertiefung müssen mindestens 5 Module im Umfang von 
mindestens 28-30 LP und in der Nebenvertiefung mindestens 4 Module im Umfang 
von mindestens 24-25 LP belegt werden. In der Hauptvertiefung ist im Rahmen eines 
der gewählten Module ein Seminarvortrag (im Bereich der Professionalisierung) im 
Umfang von zwei Leistungspunkten zu halten. Der Seminarvortrag wird benotet. Die 
Vertiefungen und die dazugehörigen Module sind in Anlage 4 angegeben. 
 
(6) Die Professionalisierung setzt sich aus dem Seminarvortrag (2 LP), einer Fachex-
kursion im Umfang von mindestens 3 Tagen (1 LP), den Vortragsreihen (1 LP) und 
dem Pool überfachlicher Qualifikationen (4-13 LP) zusammen. 
 
(7) Eine Lehrveranstaltung darf nicht in verschiedenen Modulen eingebracht werden.  
 
(8) Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt voraus, dass der Prüfling die dem 
Modul zugeordneten Prüfungs- und Studienleistungen erfolgreich erbracht hat.  
 
 

§ 3 
Prüfungs- und Studienleistungen 

(1) Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgelegt. Sie besteht aus den Fachprü-
fungen der Module sowie der Masterarbeit. Die Prüfungen der Masterprüfung werden 
in jedem Semester angeboten.  
 
(2) Die möglichen Prüfungsformen sind in § 9 APO gelistet. Die Prüfungsmodalitäten 
werden semesterweise festgelegt.  
 



 
 

(3) Weitere Prüfungsarten können auf Antrag vom Prüfungsausschuss genehmigt wer-
den, wenn diese der Fachkultur entsprechen. Neben den in § 9 Abs. 1 APO festgeleg-
ten Arten von Prüfungsleistungen können Prüfungs- oder Studienleistungen durch fol-
gende Arten abgelegt werden: 
 

1. Exkursionsbericht: Ein Exkursionsbericht ist ein selbstständig verfasster Bericht 
über eine durchgeführte Exkursion mit ggf. weiteren schriftlichen Auseinander-
setzungen mit einem Problem (je nach Aufgabenstellung).  

2. Kolloquium: Ein Kolloquium ist die Darstellung und die Vermittlung der Ergeb-
nisse im mündlichen Vortrag sowie einer anschließenden Diskussion.  

 
(4) Ein Modul wird in der Regel durch eine Prüfungs- oder Studienleistung abgeschlos-
sen. Die Module sowie Art und Umfang der ihnen zugeordneten Prüfungs- und Stu-
dienleistungen sowie der Leistungspunkte ergeben sich aus der Anlage 4. 
 
(5) Ein Modul aus dem Wahlpflicht- oder Wahlbereich, das nicht in den Anlagen oder 
in einer vom Prüfungsausschuss beschlossenen Liste weiterer möglicher Module vor-
handen ist, kann auf Antrag einer oder eines Studierenden vom Prüfungsausschuss 
genehmigt werden, wenn das Studienprofil fachlich ergänzt wird. 
 
(6) Die Prüfungsinhalte ergeben sich aus den Qualifikationszielen der Module gem. 
Anlage 4.  
 
(7) Die Bearbeitungszeit für eine Klausur beträgt in der Regel ein bis vier Zeitstunden. 
Die Dauer mündlicher Prüfungen, die auch schriftliche Elemente enthalten können, 
beträgt dreißig bis sechzig Minuten. Bei der Festlegung der Bearbeitungsdauer ist die 
Anzahl der dem Modul zugeordneten Leistungspunkte zu berücksichtigen.  
 

§ 4 
Meldung und Zulassung zu Prüfungen 

Die Anmeldung zu den Klausuren und den mündlichen Prüfungen ist schriftlich oder 
elektronisch beim vom Prüfungsausschuss beauftragten Prüfungsamt zu beantragen. 
Es gelten die Bedingungen nach § 7 Abs. 2 APO.  
 
 

§ 5 
Wechsel des Prüfungsfaches bei Freiversuchen 

Abweichend von § 13 Abs. 4 APO ist, sofern der Freiversuch nicht in einem Pflichtbe-
reich abgelegt wurde, ein Wechsel des Prüfungsfaches bis zum Beginn der Masterar-
beit möglich. Dies ist dem Prüfungsamt durch den Prüfling mitzuteilen. 
 
 

§ 6 
Beratungsgespräch 

(1) Abweichend von § 8 Abs. 2 APO sind Studierende, die nach dem zweiten Semester 
nicht mindestens 30 Leistungspunkte erworben haben, nicht verpflichtet, an einem Be-
ratungsgespräch teilzunehmen.  
 



 
 

(2) Die Studierenden, die nach dem zweiten Semester nicht mindestens 30 Leistungs-
punkte erworben haben, werden von dem Prüfungsausschuss oder einer von ihm be-
auftragten Stelle schriftlich informiert und ihnen wird ein Beratungsgespräch angebo-
ten, welches dann auf freiwilliger Basis durchgeführt werden kann.  
 
 

§ 7 
Verlängerung bei Krankheit 

Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest, oder im Einzelfall nach Vorgabe des Prüfungs-
ausschusses ein amtsärztliches Attest, unverzüglich, spätestens 3 Werktage nach 
Ausstellung dem Prüfungsausschuss oder einer von ihm beauftragten Stelle vorzule-
gen. 
 
 

§ 8 
Zusatzprüfung 

Ergänzend zu § 18 APO können Prüfungsfächer, die im Rahmen der Regelung des 
Freiversuches nach § 13 Abs. 4 Satz 1 APO durch einen Wechsel des Faches nicht in 
dem Studiengang berücksichtig werden, in maximal 3 Fällen als Zusatzprüfungen ge-
wertet werden. Dieses ist dem Prüfungsausschuss schriftlich beim Wechsel des Prü-
fungsfaches mitzuteilen.  

§ 9 
Masterarbeit 

(1) Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer die Voraussetzungen nach § 14 Abs. 9 APO 
erfüllt hat und alle zum Studienabschluss erforderlichen Module nach Anlage 3 erfolg-
reich abgeschlossen hat. Der Prüfungsausschuss kann auf begründeten Antrag die 
Zulassung zur Masterarbeit auch dann genehmigen, wenn die hierfür erforderlichen 
Zulassungs- und Prüfungsvorleistungen noch nicht alle erbracht wurden. In der Regel 
genehmigt der Prüfungsausschuss die Zulassung zur Masterarbeit, wenn mindestens 
60 Leistungspunkte sowie ein anerkanntes mindestens sechswöchiges Praktikum ge-
mäß § 10 vorliegen und zu erwarten ist, dass die oder der Studierende nach dem 
gewöhnlichen Verlauf die restlichen Module innerhalb von einem Semester absolvie-
ren wird. 
 
(2) Die Masterarbeit umfasst 24 Leistungspunkte. Die Bearbeitungszeit der Masterar-
beit beträgt 20 Wochen. Mit dem Beginn der Bearbeitungszeit wird der Abgabetermin 
mitgeteilt. Die Masterarbeit wird in der Regel im 4. Semester angefertigt. Das Thema 
kann nur einmal und nur innerhalb von vier Wochen nach Ausgabe zurückgegeben 
werden.  
 
(3) Die Masterarbeit kann nach Wahl der Studierenden in deutscher oder englischer 
Sprache abgefasst werden. Die Masterarbeit muss aus einer gewählten Vertiefung 
stammen. Das Thema der Masterarbeit muss eine verkehrsrelevante Fragestellung im 
weiteren Sinne beinhalten. 
 
(4) Vor Bewertung der Arbeit wird die Masterarbeit in einem Kolloquium durch die oder 
den Studierende/n vorgestellt. Das Kolloquium dauert ca. 30 Minuten und geht mit 
10 % in die Bewertung der Masterarbeit ein.  



 
 

§ 10 
Ergebnis der Prüfung 

(1) Bei der Bildung der Gesamtnote der Masterprüfung werden die Ergebnisse aus 
dem erweiterten Grundlagenbereich, dem Vertiefungsbereich, der Masterarbeit und 
dem Seminarvortrag aus der Hauptvertiefung berücksichtigt. 
 
(2) Für besonders hervorragende Leistungen (Gesamtnote 1,2 und besser) kann der 
Prüfungsausschuss die Gesamtnote „mit Auszeichnung“ festlegen. 
 
 

§ 11 
Praktikum 

Die Richtlinien zum erfolgreichen Absolvieren des Praktikums sind in der Anlage 5 
aufgeführt. Für das Praktikum wird keine Note vergeben.  
 
 

II.  
Inkrafttreten und Übergangsvorschriften 

 
(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt am 01.10.2023 in Kraft und gilt auch für 
bereits vor dem Wintersemester 2023/24 eingeschriebene Studierende. 
 
(2) Für die Anerkennung von Prüfungs- oder Studienleistungen, die nach dieser Fas-
sung der Prüfungsordnung nicht mehr erbracht werden müssen, in vorherigen Vor-
schriften oder Anlagen aber erforderlich waren, kann der Prüfungsausschuss auf An-
trag Anerkennungen vornehmen. 
 
(3) Alle Module mit gleichen Prüfungsnummern gelten auch für Fehlversuche als an-
erkannt. Das Modul „Fahrerassistenzsysteme und automatisiertes Fahren“ (Prüfungs-
nummer 2412581) sowie auch bereits darin erbrachte Fehlversuche werden für das 
Modul „Automatisierte Straßenfahrzeuge: von der Assistenz zur Autonomie“ (Prü-
fungsnummer 2412621) anerkannt. 
 
 

III.  
Disclaimer 

Alle Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Es kann jedoch keine Gewähr 
für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen werden. Jegliche Haf-
tung, insbesondere für eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die Nut-
zung der angebotenen Informationen entstehen, sind ausgeschlossen. Es gilt die Prü-
fungsordnung wie sie sich aus den amtlichen Verkündungsblättern ergibt. 



Anlage 3 - Studienstrukturplan 

 

Studienstrukturplan Masterstudiengang Verkehrsingenieurwesen 
 
 

Studienabschnitt 1. Semester 2. Semester1 3. Semester1 4. Semester 

Erweiterte 
Grundlagen2,5  

21 - 27 LP 

Modul G1 Modul G3 evtl. Modul G5  

Modul G2 Modul G4   

Hauptvertiefungsfach3,5 
28 - 30 LP 

Modul H1 Modul H3 Modul H5  

Modul H2 Modul H4 evtl. Modul H6  

Nebenvertiefungsfach4,5 
24 - 25 LP 

Modul N1 Modul N2 Modul N4  

 Modul N3 evtl. Modul N5  

Professionalisierung 
8 - 17 LP 5 ,6 

Professionalisierung (8-17 LP) 

Praktikum 
6 LP 

  Praktikum (6 LP)  

Abschlussbereich 
24 LP 

   Masterarbeit7 

120 LP 30 LP 30 LP 30 LP 30 LP 

 

                                                 
1 Sowohl das 2. als auch das 3. Fachsemester eignen sich sehr gut als Mobilitätsfenster für einen 
Auslandsaufenthalt. 
2 Im Bereich Erweiterte Grundlagen müssen mindestens 4 Module im Umfang von 21-27 LP gewählt 
werden. Die Module gehen aus Anlage 4 der BPO hervor. Alternativ können zwei Module aus nicht 
gewählten Vertiefungsfächern oder ein Modul aus einem nicht gewählten Vertiefungsfach und ein 
Modul nicht aus dem Fächerkatalog des Verkehrsingenieurwesens gewählt werden. 
3 Im Vertiefungsbereich ist ein Bereich als Hauptvertiefungsfach und ein zweiter als 
Nebenvertiefungsfach festzulegen. Die Vertiefungsbereiche sind gemäß §2 (3) der BPO auszuwählen. 
In dem Hauptvertiefungsfach müssen mindestens 5 Module im Umfang von 28-30 LP gewählt werden. 
4 Im Vertiefungsbereich ist ein Bereich als Hauptvertiefungsfach und ein zweiter als 
Nebenvertiefungsfach festzulegen. Die Vertiefungsbereiche sind gemäß §2 (3) der BPO auszuwählen. 
In dem Nebenvertiefungsfach müssen mindestens 4 Module im Umfang von 24-25 LP gewählt 
werden. 
5 Der erweiterte Grundlagenbereich, der Vertiefungsbereich und die Professionalisierung umfassen 
zusammen 90 Leistungspunkte. 
6 Der Professionalisierungsbereich setzt sich aus einem Seminarvortrag (2 LP), einer mindestens 3-
tägigen Exkursion (1 LP), einer Vortragsreihe (1 LP) und dem Pool überfachlicher Qualifikationen (4-
13 LP) zusammen. 
7 Die Masterarbeit muss aus einem gewählten Vertiefungsfach stammen. Das Thema der Masterarbeit 
muss eine verkehrsrelevante Fragestellung im weiteren Sinne beinhalten. 



      Module des Studiengangs

Verkehrsingenieurwesen
Master

Rosenkranz
Schreibmaschinentext
Anlage 4 - Übersicht der Module



Master Verkehrsingenieurwesen

Erweiterter Grundlagenbereich

Modulname Baustoffkunde

Nummer 4398400

ECTS 8,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

2 Klausuren je 60 Min.

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Nach dem Besuch des Moduls sind die Studierenden in der Lage, die Eigenschaften, Herstellungsverfahren und
Verarbeitungstechniken der wichtigsten metallischen, organischen und mineralischen Baustoffe zu beschreiben und die 
Baustoffe anhand ihrer charakteristischen Eigenschaften zu differenzieren. Sie kºnnen auf Basis naturwissenschaftli-
cher Grundlagen die wesentlichen strukturbezogenen Merkmale der Baustoffe beschreiben und Eigenschaften mit dem 
elementaren Aufbau der Werkstoffe verkn¿pfen.
Zudem kºnnen Sie aus einem gegebenen Anforderungsprofil (Gebrauchs-, Versagens- und Dauerhaftigkeitsverhal-
ten) einen geeigneten Baustoff unter Ber¿cksichtigung der normativen Randbedingungen auswªhlen. Gezielte Fallbei-
spiele sollen die Abstraktionsfªhigkeit und die Fªhigkeit der Studierenden stªrken, Erlerntes in ein neues Problemfeld 
zu transferieren. Wichtige, mit dem Gebrauchsverhalten verkn¿pfte Fragestellungen aus den Themenbereichen Dau-
erhaftigkeit und Nachhaltigkeit, die sich im spªteren Berufsleben der Studierenden ergeben, kºnnen beantwortet und 
bewertet werden, indem die erlernten Grundlagen kombiniert werden. Durch die praktischen Erfahrungen in den Semi-
nar¿bungen haben die Studierenden die Kompetenz, Betonmischrezepturen zu entwerfen. Die Studierenden erwerben 
dar¿ber hinaus die Kompetenz, die f¿r die Baustoffeigenschaften relevanten Pr¿fungen darzustellen und je nach der zu 
untersuchenden Werkstoffeigenschaft auszuwªhlen sowie Pr¿fungsergebnisse auszuwerten und anhand der Werkstof-
fanforderungen zu bewerten.
  

↑



Modulname Computernetze 1

Nummer 4213330

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

1 Pr¿fungsleistung: Klausur, 90 Minuten   

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Nach Abschluss dieses Moduls besitzen Studierende ein grundlegendes Verstªndnis der Funktionsweise von Rechner-
netzen.
- Sie kºnnen beschreiben, wie die Ablªufe in Rechnernetzen aussehen.
- Des Weiteren haben die Studierenden ein grundsªtzliches Verstªndnis daf¿r erarbeitet,welche Auswirkungen die 
Verteilung und Kommunikation durch Netze hat und wie damit umgegangen werden kann.   
   

↑

Modulname Drehfl¿geltechnik - Grundlagen

Nummer 2514570

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

m¿ndliche Pr¿fung, 45 Minuten

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden kºnnen die Hubschrauber- und Rotorgesamtleistungen f¿r verschiedene Flugzustªnde sowohl mittels 
einfacherer Methoden (Strahltheorie) als auch anhand von verfeinerten Methoden (Blattelemententheorie) berechnen. 
Sie sind in der Lage, die Auswirkung verschiedener Parameter auf die Leistung eines Hubschraubers/Hauptrotors rich-
tig zu beurteilen.
  

↑



Modulname Elektrische Bahnen

Nummer 2423430

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Pr¿fungsleistung: m¿ndliche Pr¿fung 30 Minuten

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden befªhigt, Systeme von Elektrische Bahnen bez¿glich der Funktions-
weise ihrer Komponenten zu verstehen und bez¿glich ihrer Eigenschaften zu bewerten.
  

↑
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Modulname Fahrzeughomologation in Europa

Nummer 2534270

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

(D) 1 Pr¿fungsleistung: Klausur 90 Minuten (E) 1 Examination element: written exam, 90 
minutes

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

(D) Die Studierenden sind in der Lage, Genehmigungsverfahren anhand der Typgenehmigungsrichtlinien zu kate-
gorisieren und definierte Fahrzeugklassen abzuleiten. Ferner kºnnen sie, auf Basis fahrzeugtechnischer Verord-
nungen, Massen und Abmessungen einzelner Fahrzeugklassen bestimmen, skizzieren und miteinander verglei-
chen. Unter der Zuhilfenahme elektronischer Fahrzeugsteuersysteme sind die Studierenden zudem befªhigt, Anfor-
derungen an moderne Systemarchitekturen abzuleiten und die technischen Beeinflussungen der genehmigungs-
relevanten Systeme untereinander zu beurteilen. Anhand von umwelt- und sicherheitsrelevanten Vorschriften f¿r 
die Zulassung von Kraftfahrzeugen kºnnen die Studierenden Pr¿fbestandteile darstellen und relevante Pr¿fab-
lªufe reproduzieren. Mit dem akquirierten Wissen sind die Studierenden in der Lage, gesamtheitliche Zusammen-
hªnge in dem Homologationsprozess von Kraftfahrzeugen klassen¿bergreifend darzustellen und anzuwenden. 
========================================================== (E) The students are able to catego-
rise approval procedures based on the type-approval guidelines and derive defined vehicle categories. Furthermore, 
they can determine, sketch and compare the masses and dimensions of individual vehicle classes on the basis of tech-
nical vehicle regulations. With the support of electronic vehicle control systems, the students are also able to derive 
requirements for modern system architectures and also to assess the technical influences of the relevant systems on 
each other. Based on environmental and safety-relevant regulations for the approval of vehicles, the students can pre-
sent test components and reproduce admissible test procedures. With the acquired knowledge, students are able to 
explain and apply holistic relationships in the homologation process of vehicles across the existing classes.
  

↑



Modulname GIS und Umweltinformatik

Nummer 4398430

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Pr¿fungsleistung (V): Klausur (60 Minuten) (50 %)
Pr¿fungsleistung (¦): Projektarbeit (50 %)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden lernen die theoretischen Grundlagen der Geodªsie und der Geoinformatik, die zur Bearbeitung raum-
bezogener Fragestellungen in den Umweltnaturwissenschaften von Relevanz sind. Ein Verstªndnis ¿ber Mºglichkeiten 
verschiedener Datenformate, Analysemethoden und Erhebungsmethoden ermºglicht den Studierenden den selbststªn-
digen Umgang mit Geodaten und Analysemºglichkeiten. Daneben erlernen die Studierenden die praktische Erhebung 
von raumbezogenen Daten und deren Analyse mit einem Standard Softwarepaket in praktischen ¦bungen. Die Studie-
renden werden somit in die Lage versetzt, mittels raumbezogenen Verfahren ihre Arbeiten in den Umweltnaturwissen-
schaften im urbanen und ruralen Raum zu unterst¿tzen. Dar¿ber hinaus erlernen und ¿ben die Studierenden die Prªsen-
tation von selbst erarbeiteten theoretischen Themen und Praxisbeispielen in Kleingruppen.
  

↑

Modulname Grundlagen der Informationstechnik

Nummer 2424310

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

1 Pr¿fungsleistung: Klausur ¿ber 120 Minuten

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Nach Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden ein Grundverstªndnis der Kommunikations-, Nachrichten- und 
Hochfrequenztechnik und sind in der Lage, Kommunikationssysteme zu analysieren, ihre wichtigsten Komponenten zu 
beurteilen und einfache Funk¿bertragungsstrecken zu dimensionieren.
  

↑



Modulname Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion

Nummer 2516140

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur 120 Minuten oder mündliche Prüfung 30 Minuten

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden sind in der Lage, …
- ein Entwicklungsvorhaben unter Anwendung eines allgemeinen Vorgehens und ausgesuchter Methoden zu planen, 
durchzuführen und zu überprüfen
- grundlegende Methoden zur Aufgabenklärung und Erarbeitung prinzipieller Lösungen zu benennen und anhand der 
Entwicklung neuer Produkte anzuwenden
- Methoden für die Berücksichtigung von Kosten und zur Projektplanung zu benennen und anzuwenden
- Physikalische Wirkzusammenhänge anhand vorgegebener Lösungsvarianten darzustellen, zu erklären und zu bewer-
ten
- den Funktionsbegriff in der Konstruktionsmethodik zu erklären und Funktionsstrukturen bei der Entwicklung prinzi-
pieller Lösungen aufzubauen und zu modifizieren
- durch Anwendung der vermittelten Problemlösungsmethoden (z.B. Galeriemethode oder Methode 635) Herausforde-
rungen zu analysieren und strukturiert Lösungen auszuarbeiten
 

  

↑



Modulname Management und Betrieb von Infrastrukturnetzen

Nummer 4398720

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

2 Klausuren (je 60 min) oder 1 Klausur (60 min) und 1 mdl. Prüfung (15 min). 
Aus didaktischen und inhaltlichen Gründen ist nur eine Einzelprüfung geeignet, um den 
grundlegend unterschiedlichen Lehrinhalt abzuprüfen. Daher sind in diesem Modul Einzelprü-
fungen vorgesehen.

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erlangen ein fundiertes Wissen über die Nutzungsphase des Infrastrukturlebenszyklus und strategi-
schen Managementansätze der verschiedenen Infrastrukturnetze. Dabei spielen Nachhaltigkeitsaspekte eine tragende 
Rolle. Sie erwerben die Fähigkeit, unterschiedliche Anreizmechanismen und Risikostrukturen verschiedener Akteure 
unter Infrastrukturmanagementaspekten differenziert zu betrachten und deren Wirkungen auf die strategischen und 
operativen Prozesse einzuschätzen. Sie verstehen daher, dass unter dem Gesichtspunkt der Lebenszyklusbetrachtung 
bereits in der Planungsphase neben den Kosten für die Herstellung auch die Folgekosten für den Betrieb zu prognosti-
zieren und in die wirtschaftliche Betrachtung einzubeziehen sind. Basierend auf Analysen werden die Studierenden zur 
Entscheidungsfindung befähigt. Zudem werden ihnen fachliche Methoden und Werkzeuge für moderne Management-
aufgaben zur operativen Leistungserbringung und Anwendung im späteren Berufsleben vermittelt.   

   

↑



Modulname Methoden der Fertigungsautomatisierung

Nummer 2522100

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

(D) 1 Pr¿fungsleistung: Klausur, 120 Minuten oder m¿ndliche Pr¿fung 30 Minuten (E) 1 
Examination element: Written exam, 120 minutes or oral examination 30 minutes

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

(D) Die Studierenden 
#  
sind in der Lage, grundlegende Problemstellungen in der Fertigungsautomatisierung, speziell in der Steuerungs- und 
Regelungstechnik, zu bearbeiten. #  
kºnnen Regelkreise und deren Anwendung auf Fertigungsautomaten mittels mathematischer Methoden beschreiben. 
# ... sind in der Lage, zeitdiskrete und kontinuierliche Regler auszulegen und anhand Kriterien auf Stabilitªt zu pr¿fen. 
#  
kºnnen Regelsysteme im Zeitbereich und im Bildbereich sicher beschreiben und eine Transofmation zwischen den 
Bereichen durchf¿hren #  
lernen unterschiedliche Interpolationsarten zur Bahnerzeugung (Linear-, Zirkular-, Spline-Interpolation) und kºnnen 
diese berechnen. #  
sind in der Lage, die Einfl¿sse und Auswirkungen von Nichtliniaritªten auf ein reales Reglersystem zu erkennen und 
Lºsungsmºglichkeiten zu erarbeiten ========================================================== 
(E) Students 
#  
will be able to work on basic solutions in the field of production automation, especially in the monitoring and control 
technology. #  
are expected to learn the mathematical description of control circuits and their practical application to production 
machinery. # ... will be able to design time-discrete and time-continuous control circuits and check their stability. # ... 
can reliably describe control systems in the time domain and in the image domain and carry out transformations bet-
ween the domains # ...will learn different types of interpolation for path generation (linear, circular, spline interpola-
tion) and can calculate them. # ... will be able to recognize the influences and effects of non-linearities on a real con-
troller system and to work out possible solutions
  

↑



Modulname Planung und Entwurf von StraÇen

Nummer 4306800

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (120 Min.) oder mdl. Pr¿fung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erlernen die Aufgaben, Ziele und gesetzlichen Grundlagen zur Planung und Umsetzung von
StraÇenbauvorhaben. Am Ende der Lehrveranstaltung haben sie eine umfassende Kenntnis des Planungsprozesses und 
die Befªhigung zur selbststªndigen Umsetzung der planerischen Arbeiten. Sie kºnnen eventuelle Konfliktpunkte im 
Planungsprozess fr¿hzeitig erkennen und zu ihrer Vermeidung beitragen.
Die Studierenden erlernen anhand eines ¦bungsbeispiels den computergest¿tzten StraÇenentwurf. Am Ende der Lehr-
veranstaltung kºnnen sie die Konstruktion der StraÇenachse und des Hºhenplans sowie die Ausgestaltung des StraÇen-
querschnitts am Rechner durchf¿hren und anschlieÇend die erarbeitete Trassierung in ein digitales Gelªndemodell ein-
betten und damit den StraÇenentwurf visualisieren.
Die Studierenden erlernen die empirische und die analytische Dimensionierungs-methode und wie die jeweiligen Ein-
gangsgrºÇen zur Dimensionierung erfasst werden. Sie kennen Primªrwirkungsmodelle zur Beschreibung des Span-
nungs-Dehnungs-Verhaltens und des Langzeitverhaltens unter Gebrauch und sind mit den Grundlagen der Baustoff- 
und Strukturmodellierung sowie dem Technischen Regelwerk zur Dimensionierung vertraut. Am Ende der Lehrveran-
staltung werden sie in der Lage sein, Dimensionierungsaufgaben selbststªndig zu lºsen.
  

↑



Modulname Schwingungen

Nummer 2540110

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

(D) 1 Pr¿fungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder m¿ndliche Pr¿fung, 30 Minuten (E) 1 
Examination element: written exam, 90 minutes or oral exam, 30 minutes

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

(D) Die Studierenden wenden unterschiedliche Darstellungsformen zur Charakterisierung von linearen und insbeson-
dere auch nichtlinearen Schwingungen an. Sie sind in der Lage, Schwingungssysteme hinsichtlich ihrer mathemati-
schen Eigenschaften zu analysieren und in Bezug auf ihre Stabilitªt zu bewerten. Auf Basis von Analogien kºnnen die 
Studierenden das an Systemen mit wenigen Freiheitsgraden hergeleitete Wissen auf reale Systeme ¿bertragen. Die Stu-
dierenden kºnnen die numerischen Verfahren zur Beschreibung von nichtlinearen Schwingungen auf neue Beispiele 
anwenden. ========================================================== (E) The students apply 
different forms of description for the characterization of linear and especially non-linear vibrations. They are able to 
analyse vibration systems with regard to their mathematical properties and to evaluate them with regard to their sta-
bility. On the basis of analogies, students can transfer the knowledge derived from systems with few degrees of free-
dom to real systems. The students can apply the numerical methods for the description of non-linear oscillations to new 
examples.
  

↑
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Modulname Stadtmorphologie

Nummer 2497440

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Pr¿fungsleistung: Portfolio

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erlangen durch die Vermittlung der verschiedenen stªdtebaulichen Epochen im geschichtlichen, 
gesellschaftlichen und rªumlichen Kontext einen ¦berblick ¿ber die heterogene Entwicklung einer Stadt und des stªd-
tischen Raums als eine lebendige Organisation. Durch die Veranschaulichung dieser Prinzipien und Prozesse am Bei-
spiel der Stadt Braunschweig werden diese Kenntnisse ¿ber den Zusammenhang von Stadtgeschichte, Funktion, Typo-
logie, Raum und Struktur greifbar vermittelt und f¿r den tªglichen Gebrauch nutzbar. Durch das Verstªndnis f¿r diese 
Zusammenhªnge werden die Studierenden befªhigt (stadt-) rªumliche Zusammenhªnge und Qualitªten in den ver-
schiedenen MaÇstªben zu erkennen, zu verstehen und f¿r die eigene Arbeit zu nutzen.
  

↑

Modulname StraÇenplanung und flugroboterbasierte Gelªndeerfassung

Nummer 4398560

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (90 Min.) mdl. Pr¿fung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden sind in der Lage, Infrastrukturanlagen f¿r den ¥PNV (Schiene und StraÇe) in Deutschland nach den 
einschlªgigen Verfahren und Regeln f¿r einen spezifischen Einsatzfall zu planen und den Bau zu begleiten. Die
Kenntnisse dieser Grundlagen sind f¿r einen ºkonomischen und ºkologischen Betrieb notwendig. Als Mitarbeiter 
eines Nahverkehrbetreibers oder eines Planungsb¿ros f¿r einen geplanten Einsatzfall kºnnen sie geeignete
Sicherungssysteme auswªhlen und betrieblich dimensionieren. Sie sind befªhigt, unter Anleitung erfahrener
Planungsingenieure bei der sicherungstechnischen Ausr¿stungsplanung mitzuarbeiten.
  

↑



  

↑

Modulname Technische Sicherheit

Nummer 2539310

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

(D) 1 Pr¿fungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder m¿ndliche Pr¿fung, 30 Minuten (E) 1 
Examination element: written exam, 90 minutes or oral exam, 30 minutes

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

(D) Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, das Wissen zur Absicherung technischer Systeme 
auf konstruktiver und normativer Ebene anhand von Beispielen zu verkn¿pfen. Durch Vertrautheit mit dem normati-
ven Rahmen zur Zulassung von technischen Systemen und mit den dazugehºrigen Prinzipien und Institutionen kºn-
nen sie die Prozesskaskade von Entwurf, Pr¿fung und Zulassung von technischen Systemen beschreiben und dis-
kutieren. Die Studierenden kºnnen die von technischen Systemen ausgehende Gefªhrdung bestimmen, indem sie 
die in den normativ beschriebenen Prozessen relevanten Methoden und Beschreibungsmittel auswªhlen und anwen-
den. Durch den Erwerb der grundlegenden Kenntnisse ¿ber Funktions- und Konstruktionsprinzipien sicherer Gerªte, 
Einrichtungen, Anlagen und Systeme sind die Studierenden imstande, derartige Systeme hinsichtlich ihrer Sicher-
heitsrelevanz zu beurteilen und zu qualifizieren. Sie kºnnen durch die Betrachtung geeigneter Beispiele die Wirk-
samkeit von Sicherheitsarchitekturen bei Hardware- und Softwaresystemen beurteilen. Weiterhin sind sie in der 
Lage, das Sicherheitsmanagement von Unternehmen und Institutionen anhand ausgewªhlter Kriterien zu bewerten. 
========================================================== (E) After the completion of the 
module, students will be able to link the knowledge about safety-related system development, gained by examples of 
real applications, on safeguarding technical systems on a constructive and normative level. This familiarity with the 
normative framework for the certification of technical systems and the associated principles and institutions enables 
the students to describe and discuss the process cascade of designing, testing and certification of technical systems. 
Students can determine the hazard posed by technical systems by selecting and applying the methods and means of 
description relevant in the normatively described processes. By acquiring basic knowledge of the functional and con-
structional principles of safe devices, equipment, installations and systems, students are able to assess and qualify such 
systems with regard to their safety relevance. They can assess the effectiveness of safety architectures for hardware 
and software systems considering suitable examples. Furthermore, students are able to evaluate the safety management 
of companies and institutions based on selected criteria.
  

↑



Modulname Technische Zuverlªssigkeit

Nummer 2539100

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

(D) 1 Pr¿fungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder m¿ndliche Pr¿fung, 30 Minuten (E) 1 
Examination element: written exam, 90 minutes or oral exam, 30 minutes

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

(D) Nach Abschluss des Moduls kºnnen die Studierenden Systemzuverlªssigkeitsmodelle auf Basis der gªngigen 
Beschreibungsmittel, Methoden und Werkzeuge konzipieren und darauf basierend Designentscheidungen ablei-
ten. Sie kºnnen auÇerdem die Grundbegriffe der Zuverlªssigkeit, die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheo-
rie, die gªngigen Verteilungsfunktionen f¿r die Beschreibung von Lebensdauern und Zustªnden sowie die statisti-
schen KenngrºÇen der Systemzuverlªssigkeit benennen. Weiterhin sind die Studierenden in der Lage, ¦berlebens-
wahrscheinlichkeiten zur Bestimmung der Zuverlªssigkeit von Einzel-/Mehrkomponenten-Systemen selbststªn-
dig zu berechnen. Anhand von Fallbeispielen kºnnen sie Wirkungen von Zuverlªssigkeitsbemessung, Fehlertole-
ranzstrukturen und Reserve- bzw. Instandhaltungsstrategien beurteilen. Mit Hilfe von Markov-Ketten kºnnen sie 
auÇerdem Systemwahrscheinlichkeiten f¿r Komponenten unter der Ber¿cksichtigung der Instandhaltung quantifizie-
ren. Weiterhin verstehen die Studierenden anhand von Beispielen die verschiedenen Konzepte der Instandhaltung. 
========================================================== (E) After having completed the 
module, students will be able to derive system reliability models based on common means of description, methods 
and tools as well as making reliability design decisions based on those models. The students can formulate and name 
elementary definitions of reliability, probability theory, important distribution functions of component states and life 
times as well as statistical measures used in system reliability. Furthermore, students are able to calculate probabilities 
for determining the reliability of single/multi-component systems. On the basis of case studies, they can evaluate the 
effects of reliability assessment, fault-tolerant structures as well as reserve and maintenance strategies. Moreover, they 
can apply Markov chains to incorporate the aspects of maintenance into these computations. The students understand 
the different concepts of maintainability on the basis of selected examples.
  

↑



Modulname Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung

Nummer 4318270

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erlangen vertiefte Kenntnisse über die vom Verkehr und der Siedlungstätigkeit ausgehenden
Umweltbelastungen, ihre Entstehung und ihre Wirkungen sowie deren qualitative und quantitative Bewertung. Dar-
über hinaus erhalten die Studierenden ein umfassendes Grundlagenwissen über den vorbeugenden Umweltschutz in 
der Raum-, Stadt- und Verkehrsplanung.
 
Die Studierenden werden befähigt, den abstrakten Begriff "Nachhaltigkeit" in konkreten Fachplanungen umzusetzen. 
Hierbei werden die Zusammenhänge zwischen den Aspekten der Zieltrias (Ökologie, Ökonomie, Soziales) deutlich. 
Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über die Anforderungen, die an eine nachhaltige Verkehrs- und 
Stadtplanung gestellt werden müssen. Sie verstehen, welche Funktionen die räumliche Planung und der Verkehr im 
Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung besitzen. Anhand eines konkreten Beispiels werden gemeinsam Nachhaltig-
keitskriterien entwickelt, die dann durch die Anwendung an einem Siedlungsgebiet überprüft werden. Ferner werden 
konkrete Anforderung an den Umgebungslärm (insbesondere Verkehrslärm) sowie dessen Berechnung, Bewertung 
und Bewältigung vermittelt. Die Studierenden erlernen damit die Fähigkeit, den Verkehrslärm entsprechend der rele-
vanten rechtlichen Rahmenbedingungen zu berechnen.

  

↑



Modulname Verkehrsinformationssysteme

Nummer 2497010

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (60 min) 

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden sind in der lage, den Aufbau und die Komponenten von Verkehrsinformationssystemen zu 
benennen und deren Inhalte zu beschreiben. Insbesondere ist den Studierenden der Zusammenhang zwischen der
Informations- und der Planungsfunktion der Systeme klar. Erfordernisse der Integration von unterschiedlichen
Informationssystemen kºnnen benannt und deren mºglichen Umsetzung skizziert werden. 

  

↑



Modulname Verkehrspolitik und soziale Mobilitªt

Nummer 1815040

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

M¿ndliche Pr¿fung (30 min) oder Referat mit Ausarbeitung (bis 15 Seiten). Nach Absprache 
mit den Lehrenden   

Zu erbringende
Studienleistung

Referat

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Das Modul kn¿pft an Vorkenntnisse zur sozialwissenschaftlicher Verkehrsforschung an, wie sie im Modul des Bache-
lor-Studiengangs ĂEntwicklungen, Perspektiven und Steuerung von Mobilitªt und Verkehrñ vermittelt werden und soll 
diese vertiefen. Zusammenhªnge zwischen Mobilitªtsbed¿rfnissen, sozialen Lebenslagen und Raumgestaltung sowie 
deren Auswirkung auf die Entstehung von Verkehr werden von den Studierenden nachvollzogen. Hierf¿r werden MaÇ-
zahlen, deren theoretische und methodische Grundlagen besprochen und reflektiert sowie mit Phªnomenen in Verbin-
dung gebracht, die den Verkehr in seinen beobachtbaren Formen bestimmen. Daraus erkennbare Auswirkungen des 
Verkehrs auf die gesellschaftlichen Teilbereiche Wirtschaft, Wissenschaft und Politik werden von den Studierenden 
eingehend nachvollzogen. Anhand von Fallbeispielen sind sie in der Lage, die Bedingungen f¿r die Entstehung von 
Verkehr und dessen Wirkungen zu benennen und zu systematisieren. Den Studierenden wird dabei die interdisziplinªre 
Dimension der Verkehrsforschung vermittelt werden. Die Frage, wie Innovationen im Sektor Verkehr entstehen, greift 
diese Perspektive auf und ist f¿r das Verstªndnis von Entwicklungspfaden in der Mobilitªtsforschung ebenso relevant 
wie f¿r die Befªhigung Mobilitªt zu gestalten. Die Studierenden kºnnen Innovationsâbedingungen identifizieren, die 
Interessenlagen der Akteure und Konfliktpotenziale im Feld erkennen und einschªtzen. Sie kºnnen Strukturen, Institu-
tionen, Theorien und Konfliktfelder der Verkehrspolitik bzw. -ºkonomie benennen und bewerten. Ziel ist es, den Stu-
dierenden das analytische Verstªndnis von Verkehr als soziale Praxis und Verkehrspolitik als Gesellschaftspolitik zu 
vermitteln und damit Grundlagen f¿r die vertiefenden Inhalte von Mobilitªt und Verkehr zu bilden.
  

↑



Modulname Werkstoffkunde mit Labor

Nummer 2524360

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

1 Pr¿fungsleistung: Klausur, 120 Minuten oder m¿ndliche Pr¿fung, 30 Minuten 1 Studienlei-
stung: Protokolle zu den Versuchen des Grundlagenlabors

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden verstehen den Zusammenhang zwischen Werkstoffaufbau und Werkstoffeigenschaften. Sie sind in 
der Lage, Metalle, Keramiken und Polymere f¿r Anwendungen im Maschinenbau sinnvoll auszuwªhlen und einzuset-
zen. Zudem sind sie mit wichtigen experimentellen Methoden zur Prªparation und Analyse von Werkstoffen vertraut
  

↑

Vertiefung Luftfahrt



Modulname Flug in gestºrter Atmosphªre

Nummer 2513050

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

(D) 1 Pr¿fungsleistung: Klausur, 120 Minuten oder m¿ndliche Pr¿fung, 30 Minuten (E) 1 
Examination element: written exam, 120 minutes or oral exam, 30 minutes

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

(D) Die Studierenden vertiefen die bekannten Grundlagen auf den Gebieten der Strºmungsmechanik, Aero-
dynamik, Flugmechanik und Thermodynamik und wenden diese auf die spezifischen Problemstellun-
gen des Fluges in gestºrter Atmosphªre an. Die Studierenden sind in der Lage, die Ursachen und Reak-
tionen auf atmosphªrische Stºrungen zu beurteilen. Sie kºnnen eigene Lºsungsvorschlªge unter Ver-
wendung vereinfachender Beschreibungen komplexer Probleme durch Ingenieurmodelle erarbeiten. 
========================================================== (E) The students deepen the known 
basics in the fields of fluid mechanics, aerodynamics, flight mechanics and thermodynamics and apply these to the spe-
cific problems of flight in a disturbed atmosphere. The students are able to assess the causes of and reactions to atmos-
pheric disturbances. They can develop their own proposed solutions using simplified descriptions of complex problems 
through engineering models.
  

↑



Modulname Satellitennavigation - Technologien und Anwendungen

Nummer 2513060

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

(D) 1 Pr¿fungsleistung: Klausur, 120 Minuten oder m¿ndliche Pr¿fung, 30 Minuten (E) 1 
Examination element: written exam, 120 minutes or oral exam, 30 minutes

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

(D) Die Studierenden haben nach erfolgreichem Abschluss des Moduls theoretische sowie anwendungsorien-
tierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Satellitennavigation. Die Studierenden sind im Anschluss in der Lage, selbst-
stªndig Positionslºsungen auf der Basis realer Messdaten durchzuf¿hren sowie spezifische Problemstellungen 
bei der Verwendung von Satellitennavigation, auch in Kombination mit komplementªren Navigationssenso-
ren, in verschiedenen Einsatzbereichen in der Luftfahrt oder der Landanwendung zu analysieren und selbststªn-
dig zu lºsen. Die Studierenden kºnnen nach Abschluss des Moduls die Technologien von aktuellen und geplan-
ten zuk¿nftigen Flugf¿hrungssystemen diskutieren und beurteilen. Sie kºnnen die gesellschaftlichen, politi-
schen und ºkonomischen Randbedingungen bei der Einf¿hrung von neuen Systemen erºrtern und untersuchen. 
========================================================== (E) After successful completion 
of the module, the students have theoretical as well as application-oriented knowledge in the field of satellite naviga-
tion. The students are then able to independently carry out position solutions on the basis of real measurement data 
as well as to analyse and independently solve specific problems in the use of satellite navigation, also in combination 
with complementary navigation sensors, in various areas of application in aviation or land applications. After com-
pleting the module, the students can discuss and assess the technologies of current and planned future flight guidance 
systems. They can discuss and examine the social, political and economic boundary conditions in the introduction of 
new systems.
  

↑



Modulname Funktion des Flugverkehrsmanagements

Nummer 2513080

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

(D) 1 Pr¿fungsleistung: m¿ndliche Pr¿fung, 30 Minuten oder Klausur, 120 Minuten (E) 1 
examination element: oral exam, 30 minutes or written exam, 120 minutes

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

(D) Die Studierenden sind in der Lage die Verkehrsflussregelung im Luftraum sowie an Verkehrsflughªfen 
zu verstehen und im AnschluÇ untersuchen zu kºnnen. Sie kºnnen anhand von Fallbeispielen ¿ber die Prozes-
sketten der Flugsicherung urteilen. Die Studierenden werden befªhigt, die Entstehung von potentiellen Kon-
flikten im Flugverkehr zu erkennen und potentielle Lºsungen selbstªndig zu erarbeiten und zu evaluieren. 
========================================================== (E) Students will be able to under-
stand and subsequently investigate the flow of traffic in airspace and at commercial airports. They will be able to make 
judgments about air traffic control process chains based on case studies. Students will be able to recognize the emer-
gence of potential conflicts in air traffic and to independently develop and evaluate potential solutions.
  

↑



Technische Universitªt Braunschweig | Modulhandbuch: Umweltingenieurwesen (Bachelor)

Modulname Flugf¿hrungssysteme

Nummer 2513220

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

(D) 1 Pr¿fungsleistung: Klausur, 120 Minuten oder m¿ndliche Pr¿fung, 30 Minuten (E) 1 
Examination element: written exam, 120 minutes or oral exam, 30 minutes

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

(D) Die Studierenden haben nach erfolgreichem Abschluss des Moduls anwendungsorientierte Kenntnisse auf dem 
Gebiet von Flugf¿hrungssystemen, wie Streckenflug, Start und Landung. Sie sind in der Lage, die Kombination von 
interdisziplinªren Grundlagen der Elektrotechnik, Physik und Ingenieurwissenschaft auf die spezifischen Problem-
stellungen bei der Auslegung und Verwendung von Systemen zur F¿hrung von Flugzeugen zu erkennen und eigene 
Lºsungsvorschlªge zu formulieren. Die Studierenden kºnnen nach Abschluss des Moduls die Technologien aktu-
eller und geplanter zuk¿nftiger Flugf¿hrungssysteme diskutieren und beurteilen. Sie kºnnen die gesellschaftlichen, 
politischen und ºkonomischen Randbedingungen bei der Einf¿hrung von neuen Systemen erºrtern und untersuchen. 
========================================================== (E) After successful completion of 
the module, the students have application-oriented knowledge in the field of flight guidance systems, such as en-route 
flight, take-off and landing. They are able to recognise the combination of interdisciplinary fundamentals of electri-
cal engineering, physics and engineering science to the specific problems in the design and use of systems for guiding 
aircraft and to formulate their own proposals for solutions. After completing the module, students will be able to dis-
cuss and assess the technologies of current and planned future flight guidance systems. They will be able to discuss 
and examine the social, political and economic boundary conditions in the introduction of new systems.
  

↑



Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Umweltingenieurwesen (Bachelor)

Modulname Sicherheit und Zertifizierung im Luftverkehr

Nummer 2513310

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

(D) 1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten (E) 1 
Examination element: written exam, 90 minutes or oral exam, 30 minutes

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

(D) Nach Abschluss dieses Moduls können die Studierenden die Verfahren bei der Regulierung und Zertifizierung 
im Luftverkehr auflisten, wiedergeben und diskutieren. Die Studierenden sind in der Lage, die Nachweisführung zur 
Erfüllung von Zulassungsvorschriften durch Tests, Analysen oder Simulation zu erörtern. Sie verstehen die Rolle 
des Luftverkehrs im Spannungsfeld der Politik, Ökonomie und Ökologie und können ihre Einflussfaktoren erläutern. 
========================================================== (E) On completion of this module, 
students will be able to list, reproduce and discuss the procedures involved in aviation regulation and certification. The 
students are able to discuss the proof of compliance with certification regulations through tests, analyses or simulation. 
They understand the role of air transport in the field of tension between politics, economy and ecology and can explain 
their influencing factors.

  

↑
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Modulname Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien

Nummer 2514110

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

(D) 1 Prüfungsleistung: mündliche Prüfung, 45 Minuten. (E) 1 Examination element: oral 
exam, 45 minutes

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

(D) Nach Abschluss des Moduls haben die Studierenden das Handwerkszeug für die selbstständige Bearbeitung 
von zukünftigen Aufgaben im Bereich der Flugsystemdynamik und erwerben eine Befähigung zur Analyse für 
dynamische Systeme. Sie können ihr Wissen in andere Disziplinen übertragen - mögliche Spin-off in die Berei-
che Hubschrauber-Flugeigenschaften oder die Fahreigenschaften von PKW. Die Absolventinnen und Absol-
venten werden befähigt, eine wissenschaftliche Tätigkeit in diversen Bereichen der Systemdynamik anzutreten. 
========================================================== (E) After completing the module, 
students have the tools to work independently on future tasks in the field of flight system dynamics and acquire an 
aptitude for analysis for dynamic systems. They can transfer their knowledge to other disciplines - possible spin-offs 
into the fields of helicopter flight characteristics or the driving characteristics of passenger cars. Graduates will be qua-
lified to take up a scientific position in diverse areas of system dynamics.

  

↑

Modulname Flugleistungen

Nummer 2514500

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur, 120 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erlernen die mathematisch-physikalischen Grundlagen zur Untersuchung von Flugleistungen eines 
Flugzeuges in seinen verschiedenen Flugzuständen. Sie sind somit in der Lage, verschiedene Flugzeugarten anhand 
ihrer Flugleistungen zu vergleichen und können zusammenfassen welche Faktoren zu diesen Flugleistungen beitragen.

  

↑



Modulname Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 2

Nummer 2515090

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

1 Prüfungsleistung: Klausur, 150 Minuten oder Hausarbeit, 240 Minuten

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erhalten Detailwissen zur Gestaltung von Flugzeugbaugruppen, das sie für die Modellbildung und 
zur Lösung der einzelnen Aufgaben im multidisziplinären Entwurfsprozess anwenden können. Darüber hinaus gibt 
das Modul einen Einblick in das Vorgehen bei der Bestimmung von Strukturmassen und notwendiger Lastannahmen, 
wodurch die Studierenden ihre Wissensbasis auf dem Gebiet des Methodischen Entwerfens von Verkehrsflugzeugen 
vervollständigen.

  

↑

Vertiefung Kraftfahrzeugtechnik



Modulname Mobile Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge

Nummer 2517180

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur, 90 Minuten, oder mündliche Prüfung, 30 Minuten

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Studierende sind nach erfolgreicher Belegung dieses Moduls in der Lage:
• beispielhaft verschiedene technische Ausführungen und typische Einsatzgebiete von mobilen Arbeitsmaschinen, 
Nutzfahrzeugen, Bussen und Flurförderzeugen zu beschreiben.
• die Vielfalt der mobilen Maschinen im Überblick zu kategorisieren und die Anwendungsbereiche den Maschinen 
zuordnen.
• durch umfassende Kenntnisse im Bereich Aufbau, Prozesstechnik, Antriebstechnik, Fahrwerk und Rad-Boden-Inter-
aktion, Maschinenkonzepte und -komponenten zu berechnen, miteinander zu vergleichen und zu bewerten.
• auf Basis der Anforderungen und der Arbeitsaufgabe grundsätzlich zu entscheiden, welche mobile Maschine inklu-
sive Ausrüstung jeweils geeignet ist.
• die grundsätzlichen Anforderungen der Maschinenrichtlinie, deren nationale Umsetzung und die Verwendung von 
harmonisierten Normen bei der Entwicklung von mobilen Arbeitsmaschinen zu benennen.

  

↑



Modulname Automatisierte Straßenfahrzeuge: von der Assistenz zur Autonomie

Nummer

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (60 min) 

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Nach Abschluss dieses Moduls besitzen die Studierenden Grundkenntnisse über Fahrerassistenzsysteme und 
automatisierte Fahrzeuge im Kraftfahrzeug. Sie kennen den aktuellen Stand der Technik bei
Fahrerassistenzsystemen und automatisierten Fahrfunktionen und die funktionsbestimmenden Faktoren. Die
Studierenden sind in der Lage, selbstständig kundenwerte Fahrerassistenzsysteme und Systeme zur
Fahrzeugautomatisierung zu entwerfen. 

  

↑



Modulname Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe

Nummer 2534060

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

(D) 1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten (E) 1 Examination element: written exam, 90 
minutes

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

(D) Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden dazu in der Lage, alternative Antriebskonzepte sowie deren 
Auslegung und Konzeptionierung zu bewerten. Die Studierenden können die geschichtlichen, rechtlichen, ökono-
mischen und ökologischen Rahmenbedingungen für Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe aufgrund umfassender 
Grundlagen diskutieren. Die Studierenden sind in der Lage, anhand der Bestandteile des Energieverbrauchs sowie der 
Kenntnis über die Einflüsse von Antriebs- und Fahrzeugparametern, verschiedene Maßnahmen zur Effizienzverbes-
serung und somit zur Verbrauchsreduzierung zu beurteilen. Die Studierenden können beispielhaft die Feldbedingun-
gen beim Einsatz von Fahrzeugen mit elektrifizierten Antrieben aufzählen sowie die daraus resultierenden Anforderun-
gen an den Antrieb ableiten. Darauf aufbauend sind die Studierenden selbstständig anhand vorgestellter Klassifizierun-
gen in der Lage, Elektro- und Hybridfahrzeuge bzw. deren Komponenten hinsichtlich ihres Aufbaus und ihrer Funk-
tionen einzuordnen, in neue Fahrzeugkonzepte zu integrieren und anhand von Effizienz-, Fahrleistungs-, Kosten-, und 
Bauraumkriterien zu vergleichen. Des Weiteren können die Studierenden die in Hybrid- und Elektrofahrzeugen inte-
grierten Getriebe, deren Spezifika und Anforderungen sowie die Anforderungen an Fahrwerk und Bremsen bei Fahr-
zeugen mit elektrifizierten Antrieben anhand von Beispielen bewerten. Darüber hinaus sind die Studierenden in der 
Lage, Elektromotoren, Leistungselektronik, Energieträger und Speicher anhand zweckdienlicher Kriterien einzustu-
fen und zu bewerten. ========================================================== (E) After com-
pletion of the module, students are able to evaluate alternative drive concepts as well as their design and conception. 
Students are able to discuss the historical, legal, economic and ecological boundary conditions for alternative, electric 
and hybrid drives on the basis of a comprehensive foundation. The students are able to assess different measures for 
improving efficiency and thus reducing fuel consumption on the basis of the elements of energy consumption as well 
as their knowledge about the influences of powertrain and vehicle parameters. The students can enumerate exemplary 
field conditions for the use of alternative and electrified vehicles and derive the resulting requirements for the power-
train. The students are independently able to classify electric and hybrid vehicles and their components with regard 
to their structure and functions, to integrate them into new vehicle concepts and to compare them on the basis of effi-
ciency, performance, cost and installation space criteria. In addition, the students will be able to describe the transmis-
sions integrated in HEV and BEV, their specifics and requirements as well as the requirements for chassis and brakes 
in vehicles with electrified drives using examples. Furthermore, the students are able to classify and evaluate electric 
motors, power electronics, energy sources and storage systems based on appropriate criteria.

  

↑



Modulname Fahrerassistenzsysteme und Integrale Sicherheit

Nummer 2534220

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

(D) 2 Prüfungsleistungen: a) Fahrerassistenzsysteme: Klausur, 60 Minuten oder mündliche 
Prüfung, 30 Minuten (Gewichtung bei Berechnung der Gesamtmodulnote: 1/2) b) Integrale 
Fahrzeugsicherheit: Klausur, 60 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten (Gewichtung 
bei Berechnung der Gesamtmodulnote: 1/2) (E) 2 Examination elements: a) driver assistance 
systems: Written exam, 60 minutes or oral exam, 30 minutes (weighting in calculating the 
overall module grade: 1/2) b) Integral Vehicle Safety: Written exam, 60 minutes or oral exam, 
30 minutes (weighting in calculating the overall module grade: 1/2)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

(D) Die Studierenden können die Funktionsweise seriennaher sowie forschungsrelevanter Fahrerassistenzsysteme 
im Kontext ihres Anwendungsgebietes analysieren und auf Basis unterschiedlicher Kriterien kategorisieren. Basie-
rend auf den Anforderungen eines Assistenzsystems sind die Studierenden in der Lage, ein bestehendes Sensorkon-
zept zu bewerten sowie die Verwendung weiterer Sensoren zur Erfassung und Interpretation der Fahrumgebung, des 
Fahrzeuges und des Fahrers zu diskutieren. Die Studierenden können die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Ein-
führung von Fahrerassistenzsystemen benennen sowie die Übertragbarkeit auf die Zulassung Systeme höherer Auto-
matisierungsstufen darstellen. Nach Abschluss des Themenkreises #Integrale Fahrzeugsicherheit# verfügen die Stu-
dierenden über grundlegendes Wissen bezüglich Unfall-mindernder und damit einhergehend bezüglich Unfall-vor-
beugender Maßnahmen und sind in der Lage, fahrzeugtechnische Entwicklungen dementsprechend zu kategorisieren, 
zu analysieren und zu bewerten. Sie kennen wichtige Unfallstatistiken und sind in der Lage, potentielle Wirkfelder 
für Sicherheitsmaßnahmen abzuleiten. Die Studierenden kennen den Begriff der Biomechanik im Kontext der Fahr-
zeugsicherheit sowie Untersuchungsmethoden, Belastungsgrößen und Schutzkriterien und sind darauf basierend in 
der Lage, Unfallgeschehen zu analysieren und Unfallfolgen abzuleiten. Die Studierenden können die Prüfvorschrif-
ten nach US FMVSS208 und ECE R94 sowie die GTR zum Fußgängerschutz im Hinblick auf Prüfbedingungen und 
Durchführung benennen und vergleichend beschreiben. Anhand überschlagsmäßiger Berechnungen sind sie weiter-
hin in der Lage, Normtestbedingungen zu verifizieren. Die Studierenden sind zudem fähig, die Pre-Crash-Phase zu 
definieren und wichtige Systeme zu nennen und das Sicherheitspotential von Car-to-X-Kommunikation zu beurteilen. 
========================================================== (E) Students will be able to analyze 
the functionality of serial production and state-of-the-art driver assistance systems in the context of their application 
and categorize them on the basis of various criteria. Based on the requirements of an assistance system, the students 
are able to evaluate an existing sensor concept and discuss the use of further sensors for the detection and interpreta-
tion of the driving environment, the vehicle and the driver. The students are able to name the legal framework conditi-
ons for the introduction of driver assistance systems as well as the transferability to the approval of systems with hig-
her automation levels. After completing the "Integral Vehicle Safety" topic group, the students have basic knowledge 
of accident-reducing measures and the associated accident-prevention measures. They know important accident stati-
stics and are able to derive potential fields of action for safety measures. The students are familiar with the term bio-
mechanics in the context of vehicle safety, as well as examination methods, load factors and protection criteria, and are 
able to use it to analyze accident events and to derive the consequences of accidents. The students know the test regula-
tions according to US FMVSS208 and ECE R94 as well as the GTR for pedestrian protection. Based on rough calcula-
tions, they are also able to verify standard test conditions. The students are also able to define the pre-crash phase and 
to name important systems and to assess the safety potential of car-to-x communication.

  

↑



Modulname Einführung in die Verbrennungskraftmaschine

Nummer 2536140

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur, 120 Minuten

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden können den Aufbau und die technischen Details von Verbrennungskraftmaschinen benennen.
Sie sind in der Lage, die Funktion und die Berechnung der Verbrennungskraftmaschine zu verstehen sowie die Zusam-
menhänge der Energiewandlung in Verbrennungskraftmaschinen zu erläutern.
Die Studierenden können wissenschaftliche Aussagen und Verfahren zu Verbrennungskraftmaschinen auf konkrete, 
praktische Problemstellungen anwenden.
Die Studierenden erhalten einen Einblick in Entwicklungsschwerpunkte der Verbrennungskraftmaschinen und sind in 
der Lage neue Entwicklungen bezüglich der technischen, wirtschaftlichen und umweltpolitischen Aspekte zu verstehen 
und zu beurteilen.
Sie sind befähigt zur fachlichen Kommunikation mit Spezialisten aus der Motorentechnik.

  

↑



Modulname Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik

Nummer 2540380

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

(D) 1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten (E) 1 
Examination element: written exam, 90 minutes or oral exam, 30 minutes

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

(D) Die Studierenden können das komplexe Simulationstool MATLAB für fahrzeugtechnische Fragestellungen 
anwenden. Sie erschließen selbstständig problemangepasste Funktionalitäten von MATLAB. Sie sind in der Lage, 
Funktionen und Subfunktion zu erschaffen, unterschiedliche Visualisierungstechniken zu nutzen und Bewegungs-
gleichungen von Fahrzeugmodellen, Antriebselementen und Bremsen, Lenkung und Reifen zu entwickeln. Insbeson-
dere können die Studierenden die Kopplung physikalischer und experimenteller Modelle anwenden und evaluieren. 
========================================================== (E) Students can use the complex 
simulation tool MATLAB for vehicle engineering problems. They independently develop MATLAB functionalities 
adapted to the problem. They are able to create functions and subfunctions, use different visualization techniques, and 
develop equations of motion for vehicle models, drive elements and brakes, steering, and tires. In particular, students 
can apply and evaluate the coupling of physical and experimental models.

  

↑

Vertiefung Spurgeführter Verkehr



Modulname Angebotsplanung und Transportstrategien im Schienenverkehr

Nummer 4302050

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

mündliche Prüfung (30 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden lernen die politischen Umfeldbedingungen und die marktwirtschaftlichen Aspekte des Schienenver-
kehrs kennen. Unter diesen Randbedingungen werden die Angebotsplanung und die Transportstrategien sowohl des 
Güter- als auch des Personenverkehrs vermittelt.
Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, die Angebotsformen des Schienenverkehrs differen-
ziert zu betrachten   

   

↑

Modulname Risiko- und Sicherheitsanalyse im Verkehrswesen

Nummer 4306040

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (60 min) oder mündl. Prüfung (30 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Hausarbeit (Umfang ca. 30 h)

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Teilnehmer erwerben ein grundlegendes Verständnis zu den Elementen und Wirkprinzipien von
Bahnsicherungsanlagen. Sie sind in der Lage, dieses Wissen auf die spezifischen Bedingungen nationaler Bahnsysteme 
anzuwenden. Unter Anleitung erfahrener Signalingenieurinnen und -ingenieure ist der Einstieg in eine berufliche Lauf-
bahn auf dem Gebiet der Planung und Entwicklung von Bahnsicherungsanlagen möglich. Für eine Berufstätigkeit im 
Bahnbetrieb liefert dieses Modul wertvolles Wissen zum Einfluss der Bahnsicherungstechnik auf die betriebliche Lei-
stungsfähigkeit und die Betriebsverfahren.
 
Im Gegensatz zum deutschsprachigen Modul Bahnsicherungstechnik konzentriert sich das Modul Railway Signalling 
Principles weniger auf die spezifisch deutschen Grundsätze, sondern beschreibt grundlegende Prinzipien, die weltweit 
anzutreffen sind.

  



Modulname Internationaler Bahnbetrieb und ETCS

Nummer 4310140

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (60 Min.) oder mündl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Teilnehmenden werden durch Vermittlung charakteristischer Besonderheiten ausländischer Betriebsverfahren
befähigt, in internationalen Projekten von deutschen Grundsätzen abweichende Besonderheiten zu erkennen, in ihrer 
Relevanz zu bewerten und Möglichkeiten und Grenzen der Harmonisierung einzuschätzen. Als zentrales Projekt zur 
Verbesserung der Interoperabilität in Europa wird die betriebliche Funktionalität des europäischen
Zugbeeinflussungsystems ETCS vorgestellt.

  

↑

Modulname Gestaltung von Bahnanlagen

Nummer 4310600

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Portfolio

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse zur Planung und zum Entwurf von Bahnanlagen. Sie sind in der 
Lage, unter Anleitung erfahrener Ingenieurinnen/Ingenieure Planungsaufgaben auszuführen. Sie werden durch die 
Bearbeitung einer realitätsnahen Planungsaufgabe ferner befähigt, Wechselwirkung mit der bebauten, natürlichen und 
sozialen Umwelt zu erfassen, wesentliche Einflussgrößen für die Kosten und die Durchsetzbarkeit von Projekten zu 
erkennen sowie die Ergebnisse der eigenen Planungen zu reflektieren.

  

↑



Modulname Bahnbetrieb

Nummer 4310610

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (60 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.),

Zu erbringende
Studienleistung

Studienleistung: Hausarbeit (Umfang ca. 30h)

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erwerben fundierte Kenntnisse über die Planung, Leitung und operative Durchführung des Betriebes 
von Eisenbahnen. Sie sind als Mitarbeiter eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens oder Planungsbüros in der Lage, 
die Leistungsfähigkeit von Eisenbahnbetriebsanlagen zu bewerten, geeignete Betriebsverfahren auszuwählen und Fahr-
plankonzepte zu erstellen. Die Studierenden können Leitungsfunktionen im Trassenmanagement und Trassenvertrieb 
wahrnehmen, die operative Betriebsführung überwachen, sowie in der Baubetriebsplanung mitarbeiten. In praktischen 
Anwendungen lernen die Studierenden die Einsatzgebiete und Funktionsweisen von EDV-Tools zur Untersuchung von 
betrieblichen Fragestellungen kennen. Sie werden befähigt, qualitative und quantitative Bewertungen des Eisenbahnbe-
triebes und seiner infrastrukturellen, sicherungs- und fahrzeugtechnischen Randbedingungen vorzunehmen.

  

↑

Modulname Entwicklungsprozess von Bahnsicherungsanlagen

Nummer 4310620

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (60 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über den normenkonformen Entwicklungs- und Zulassungspro-
zess im Bereich der Bahntechnik. Nach Abschluss des Moduls sind sie in der Lage, einzelne Prozessschritte selbststän-
dig durchzuführen und deren Bedeutung für die Sicherheit zu analysieren.

  

↑



Modulname Bahnsicherungstechnik

Nummer 4310630

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (60 Min.) oder mündl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Hausarbeit (Umfang ca. 30h)

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erwerben fundierte Kenntnisse zur Funktionalität von Leit- und Sicherungsanlagen für Eisenbahnen. 
Sie sind in der Lage, als Mitarbeiterin/Mitarbeiter eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens oder eines Planungsbü-
ros für einen geplanten Einsatzfall geeignete Techniken und Verfahren auszuwählen und bei der sicherungstechnischen 
Ausrüstungsplanung mitzuarbeiten, als Mitarbeiterin/Mitarbeiter der Industrie Kundinnen/Kunden bei der Auswahl 
geeigneter Techniken zu beraten und zusammen mit Ingenieurinnen/Ingenieuren anderer Fachrichtungen in Entwick-
lungsteams zu arbeiten.

  

↑

Modulname IT-Tools zur Planung von Bahnanlagen

Nummer 4310640

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Portfolio

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden lernen am Beispiel einer fachspezifischen CAD-Arbeitsumgebung die rechnergestützten Arbeitswei-
sen bei der Planung von Eisenbahnanlagen kennen. Sie sind in der Lage, unter Anleitung erfahrener
Ingenieurinnen/Ingenieure branchenübliche IT-Tools anzuwenden und bei entsprechenden Planungsaufgaben
einzusetzen.

  

↑



Modulname Railway Signalling Principles

Nummer 4310900

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (60 min) oder mündl. Prüfung (30 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Hausarbeit (Umfang ca. 30 h)

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Teilnehmer erwerben ein grundlegendes Verständnis zu den Elementen und Wirkprinzipien von
Bahnsicherungsanlagen. Sie sind in der Lage, dieses Wissen auf die spezifischen Bedingungen nationaler Bahnsysteme 
anzuwenden. Unter Anleitung erfahrener Signalingenieurinnen und -ingenieure ist der Einstieg in eine berufliche Lauf-
bahn auf dem Gebiet der Planung und Entwicklung von Bahnsicherungsanlagen möglich. Für eine Berufstätigkeit im 
Bahnbetrieb liefert dieses Modul wertvolles Wissen zum Einfluss der Bahnsicherungstechnik auf die betriebliche Lei-
stungsfähigkeit und die Betriebsverfahren.
 
Im Gegensatz zum deutschsprachigen Modul Bahnsicherungstechnik konzentriert sich das Modul Railway Signalling 
Principles weniger auf die spezifisch deutschen Grundsätze, sondern beschreibt grundlegende Prinzipien, die weltweit 
anzutreffen sind.

  

↑

Modulname Eisenbahnbetriebswissenschaft und Verkehrsinformatik

Nummer 4398070

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Mündliche Prüfung (ca. 30 Min.) und Hausarbeit

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden sind in der Lage, einen Fahrplan zu konstruieren und Methoden zur Leistungsfähigkeitsuntersuchung 
anzuwenden. Die Studierenden können eisenbahnbetriebliche Simulationsmodelle bilden und Dispositionsverfahren 
unterscheiden. Der Umgang mit dem Programmsystem RailSys® wird von den Studierenden beherrscht.

  

↑



Modulname Bahnbau im Konfliktfeld „Fahren und Bauen“

Nummer 4398840

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

2 Prüfungsleistungen:
• Klausur (60 Min.) 2/6 LP
• Referat 4/6 LP

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erwerben ein grundlegendes Verständnis für die Randbedingungen aus Raumordnung und
Umweltschutz, für die Anforderungen der unterschiedlichen Eisenbahnverkehrsarten und Stakeholder, für die
Leistungsphasen im Bahnbau sowie für das Zusammenspiel der Gewerke auf einer Eisenbahnbaustelle. Zudem erlan-
gen sie einen Überblick über die Methode BIM und deren Einsatzmöglichkeit bei Bahnprojekten. Sie erwerben Kennt-
nisse über Instandhaltungsstrategien und die Liegedauer von Oberbaukomponenten und können
 
diese passend auf neue Situationen übertragen. Die Studierenden sind in der Lage für einfache Bauplanungen einzelner 
Gewerke die erforderlichen Lastenhefte unter Berücksichtigung einer LCC-Betrachtung aufzustellen sowie dafür eine 
Mengen- & Kostenkalkulation durchzuführen. Die dafür notwendige Bauablaufplanung und Baustellenlogistik kann 
unter Berücksichtigung des Regelfahrplans im Konfliktfeld Fahren und Bauen erarbeitet werden.

  

↑

Modulname Railway Timetabling & Simulations

Nummer 4398580

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Portfolio

Zu erbringende
Studienleistung

Hausarbeit (Fahrplanerstellung und Simulationsergebnisse)

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden besitzen ein Grundverständnis für die Modelle zur Bewertung der betrieblichen Kapazität von Eisen-
bahnnetzen. Sie sind mit den Möglichkeiten und Grenzen von analytischen Verfahren und Simulationsverfahren in der 
Eisenbahnbetriebswissenschaft vertraut und können für eine gegebene Fragestellung die geeignete Methode auswäh-
len. Sie haben praktische Erfahrungen bei der Anwendung rechnergestützter Verfahren zur Fahrplankonstruktion und 
dem Testen von Fahrplänen mit unterschiedlichen Simulationsverfahren erworben.



  

↑

Vertiefung Verkehrsplanung und ÖPNV

Modulname Mikroskopische Verkehrsflusssimulation und ihre Anwendungen

Nummer 4301910

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über die theoretischen Grundlagen der mikroskopischen
Verkehrsflussmodelle, zur Erhebung von Eingangs, Kalibrierungs- und Validierungsdaten sowie zur statistisch kor-
rekten Auswertung von Simulationsergebnissen. Sie werden in die Lage versetzt Verkehrserhebungen zu planen und 
durchzuführen und mit den erhobenen Daten verkehrs- und entwurfstechnische Planungen mit Hilfe der Mikrosimula-
tion zu überprüfen.

  

↑



Modulname Straßenraumgestaltung

Nummer 4301970

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (60 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Hausarbeit

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erlangen vertiefte Kenntnisse über den innerstädtischen Straßenraumentwurf. Sie lernen den Ablauf 
einer Entwurfsanfertigung kennen und setzen sich mit den relevanten Empfehlungen und Richtlinien, die den Stand der 
Technik darstellen, auseinander. Sie sollen befähigt werden, für einen realen Straßenraum eigenständig und unter ange-
messener Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche und Randbedingungen einen Entwurf zu erstellen und zu bewer-
ten. Das in der Vorlesung Gelernte wird hierzu in einer praktischen Übung umgesetzt, die einen realen Straßenraum 
und dessen Umgestaltung behandelt.
 
Die Studierenden erlangen Grundkenntnisse über die Gestaltungskriterien der Siedlungsplanung. Sie setzen sich inten-
siv mit dem Einfluss architektonischer Elemente und verhaltenspsychologischer Erkenntnisse auf die Wirkung von 
Räumen

  

↑



Modulname Verkehrsmanagement auf Autobahnen

Nummer 4306020

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über die Steuerung von Verkehrsbeeinflussungsanlagen (Strecke, 
Netz, Knoten) auf Autobahnen. Die Vorlesung geht auch auf die politischen Systemarchitekturen in Europa sowie die 
gültigen Regelungen in Deutschland ein. Neben den kollektiven Beeinflussungssystemen werden auch die individuel-
len Beeinflussungssysteme behandelt. Im Rahmen einer praktischen Übung werden verschiedene Systeme zur Daten-
aufnahme sowie Verfahren der Datenverarbeitung und auch des Qualitätsmanagements erlernt. Bestandteil der Vor-
lesung ist auch eine Exkursion zu einer Verkehrsmanagementzentrale. Die Studierenden erlangen die Kompetenz zur 
Entwicklung und Bewertung von verkehrlich, ökologisch und ökonomisch geeigneten verkehrsbeeinflussenden Maß-
nahmen auf Autobahnen. Die Teilnahme an fachlichen Diskussionen oder auch die Vorbereitung und Abstimmung von 
Entscheidungen im interdisziplinären Austausch ist somit möglich.

  

↑



Modulname Straßenverkehrstechnik

Nummer 4306220

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur+ (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erlangen vertiefte Kenntnisse über die Verkehrsflusstheorie und die darauf aufbauenden Verfah-
ren zurVerkehrslagemodellierung und zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen. Neben den Bemessungsverfah-
ren werden ausgehend von formalen Ansätzen der Regelungstechnik Verfahren zur Verkehrsbeeinflussung eingeführt. 
Die Studierenden lernen in diesem Zusammenhang funktionale Systemarchitekturen für räumlich verteilte Systeme 
sowie deren Komponenten zu konzipieren. Diese Komponenten umfassen die Datenerfassung, verkehrliche Wirkungs-
modelle, Modelle der Steuerung und Optimierungsverfahren, die in einem Regelkreis online eingesetzt werden. Die 
modelltheoretischen und technischen Ansätze der Verkehrsbeeinflussung werden in den Kontext des deutschen Regel-
werks gesetzt, so dass die Studierenden qualifiziert werden, eigenständig Verkehrsbeeinflussungssysteme zu konzipie-
ren und umzusetzen, die den Standards der deutschen Richtlinien entsprechen.

  

↑

Modulname Planungsmethodik und Planungsmodelle

Nummer 4306230

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erlangen Grundwissen über die Wechselbeziehungen zwischen Raum- und Stadtstrukturen sowie 
über verschiedene Planungsverfahren innerhalb der Raum- und Stadtplanung. Sie setzen sich mit den Instrumenten der 
Raumplanung auseinander und können den Einfluss wirtschaftlicher Aspekte beurteilen. Darüberhinaus erlangen sie 
Kenntnisse über Bewertungsverfahren, Analysemethoden sowie Empfindlichkeitsanalysen für Raum und Umwelt. Die 
Studierenden lernen Moderationstechniken kennen und wenden diese praktisch an.

  

↑



Modulname ÖPNV - Angebotsplanung

Nummer 4310770

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht Anwesenheitspflicht in der Präsentation der Hausarbeiten.

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Hausarbeit

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erhalten Kenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge, die bei der Angebotsplanung 
des ÖPNV zu berücksichtigen sind. Sie werden in die Lage versetzt, ÖPNV-Angebote für den städtischen und ländli-
chen ÖPNV, mit den jeweils zu berücksichtigenden Randbedingungen und Systemen, umfassend zu konzipieren oder 
weiter zu entwickeln und umzusetzen.

  

↑



Modulname Verkehrsplanung

Nummer 4318020

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur+ (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)
 
Der Antrag auf eine Klausur+ ist durch die oder den Studierenden bei Prüfungsbeginn zu stel-
len.
Nähere Informationen zu Abgabefristen der Hausarbeit erhalten Sie in den Lehrveranstaltun-
gen des Moduls.

Zu erbringende
Studienleistung

Es kann im Vorfeld eine Hausarbeit angefertigt werden, die in die Abschlussnote des Moduls 
mit 12,5 % eingeht.

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erlangen einen Überblick über die Kennwerte der Mobilität, die daraus ableitbare sozioökonomi-
sche Bedeutung des Verkehrswesens und die dadurch begründete gesetzliche Verankerung der Raum- und Verkehrs-
planung. Ausgehend von dem hiermit vermittelten Problem- und Aufgabenverständnis der Verkehrsplanung werden 
die Planungsmethodik sowie die Instrumente der Verkehrsnetzplanung im ÖPNV und Individualverkehr eingeführt. In 
diesem Zusammenhang lernen die Studierenden die Maßgaben des für Deutschland in der Verkehrsplanung geltenden 
Regelwerks kennen und können diese für Pla-nungsaufgaben anwenden. Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit 
der Theorie und Praxis der Verkehrsnachfragemodellierung werden die Studierenden in die Lage versetzt, Maßnah-
menuntersuchungen durchzuführen sowie Planungsalternativen quantitativ bewerten zu können. Sie werden damit qua-
lifiziert, belastbare Empfehlungen für die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur leisten zu können.

  

↑



Modulname ÖPNV - Betrieb und Fahrzeuge

Nummer 4398050

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erhalten Kenntnisse über die Betriebsabwicklung des ÖPNV, mit den Schwerpunkten der
Einsatzplanung von Personal und Fahrzeugen. Im Bereich Fahrzeuge wird gezeigt, wie bedarfsgerecht Fahrzeuge
beschafft und eingesetzt werden. Die Studierenden sind in der Lage, die Besonderheiten unterschiedlicher
Fahrzeugkonzepte (z. B. Hoch- und Niederflur) in Abhängigkeit von Einsatzgebieten zu bewerten. Des Weiteren
erwerben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über Konstruktion, Instandhaltung und Antriebstechniken von 
Fahrzeugen. Die Grundlagen der Energieversorgung werden vermittelt. Im Bereich Betrieb werden die Studierenden in 
die Lage versetzt, durchgängige Transportketten im städtischen Verkehr sicherzustellen.

  

↑

Modulname ÖPNV - Planung von Infrastruktur

Nummer 4398060

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (90 Min.) mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden sind in der Lage, Infrastrukturanlagen für den ÖPNV (Schiene und Straße) in Deutschland nach den 
einschlägigen Verfahren und Regeln für einen spezifischen Einsatzfall zu planen und den Bau zu begleiten. Die
Kenntnisse dieser Grundlagen sind für einen ökonomischen und ökologischen Betrieb notwendig. Als Mitarbeiter 
eines Nahverkehrbetreibers oder eines Planungsbüros für einen geplanten Einsatzfall können sie geeignete
Sicherungssysteme auswählen und betrieblich dimensionieren. Sie sind befähigt, unter Anleitung erfahrener
Planungsingenieure bei der sicherungstechnischen Ausrüstungsplanung mitzuarbeiten.

  

↑



Modulname Forschungsseminar Verkehrsplanung und Verkehrstechnik

Nummer 4398080

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Referat

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Das Seminar vermittelt Kenntnisse in der Planung und Durchführung von Forschungsprojekten und gibt einen ver-
tieften Einblick in wissenschaftliche Arbeitsmethoden. Die Studierenden erarbeiten selbstständig eine Teilfrage inner-
halb eines der Forschungsthemen durch Quellenstudium, verfassen hierüber eine kurze Abhandlung und tragen hierzu 
in einem kurzen Referat vor. Die Studierenden werden so zum vertieften wissenschaftlichen Arbeiten angeleitet und 
erlangen wesentliche Kernkompetenzen für eine zielorientierte, methodisch saubere und verständliche Aufbereitung 
und Zusammenfassung ausgewählter Forschungsthemen.

  

↑

Professionalisierung



Modulname Fachpraktikum

Nummer 2497400

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Für die formale Anerkennung des Fachpraktikums durch das Praktikantenamt ist ein Prakti-
kumsbericht anzufertigen. Form und Inhalt regelt die Praktikumsordnung, außerdem hat eine 
Bestätigung durch den Praktikumsbetrieb zu erfolgen. Die inhaltliche Anerkenung erfolgt 
durch den jeweiligen betreuenden Lehrenden.

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Ziel des Fachpraktikums ist es, den Studierenden durch seine Mitarbeit an technisch-planerischen, betriebsorganisato-
rischen oder konstruktiven Aufgaben an die Tätigkeit als Verkehrsingenieur heranzuführen. Das Fachpraktikum soll 
vorhandenes Wissen aus den bereits besuchten Lehrveranstaltungen ergänzen und vertiefen. Nach Art des Studien-
gangs sollen die Aufgaben während des Praktikums fachspezifisch hinsichtlich des angestrebten Abschlusses als auch 
breit gefächert sein. Das Sammeln von Erfahrung und die Einbindung in Arbeitsprozesse sollen den Studierenden befä-
higen, den Einstieg ins Berufsleben mit seinen vielfältigen Anforderungen zu meistern. Der Erwerb sozialer Kompe-
tenzen ist wichtiger Bestandteil des Praktikums.

  

↑



Modulname Professionalisierung

Nummer 2497330

ECTS 8-17

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

- Seminarvortrag - benoteter Vortrag (2 LP)
- Vortragsreihe - (1 LP)
- Exkursion - (1 LP)
- Pool überfachlicher Qualifikation (4-13 LP) zur Anerkennung muss ein benoteter oder unbe-
noteter Leistungsnachweis vorgelegt werden. Ein Teilnahmenachweis ist nicht ausreichend.

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden vertiefen die erworbenen Kenntnisse aus dem Pflicht- und Wahlpflichtbereich durch den Besuch 
und die Besichtigung von Betrieben, Einrichtungen und Anlagen des Verkehrs im weiteren Sinne. Des Weiteren wer-
den die Studierenden befähigt, komplexe fachliche Zusammenhänge entsprechend zu präsentieren und zu vermitteln 
sowie Ihr Studienfach in gesellschaftliche, historische, rechtliche oder berufsorientierende Bezüge einzuordnen (je 
nach Schwerpunkt der Veranstaltung). Sie sind in der Lage, übergeordnete, fachliche Verbindungen und deren Bedeu-
tung zu erkennen, zu analysieren und zu bewerten. Die Studierenden erwerben einen Einblick in Vernetzungsmöglich-
keiten des Studienfaches und Anwendungsbezüge Ihres Studienfaches im Berufsleben.   

   

↑

Wissenschaftlicher Abschlussbereich

Modulname Masterarbeit Verkehrsingenieurwesen

Nummer 2497420

ECTS 24,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Masterarbeit und Vortrag

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus der 
gewählten Fachrichtung selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Das Thema der Masterarbeit 
muss eine verkehrsrelevante Fragestellung im weiteren Sinne beinhalten.
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